
Irennung Don E und x
den erſten agen des eu  en Volkes, als die eutf  en ecre1* den am die übermächtigen Feinde einſtellen mußten, der ſtaat⸗

liche Bau m eich und mn Oſterreich der gewaltigen Erſchütterung nicht
mehr ſtandhielt, rat der eue Kultusminiſter reußen mit Maßnahmen
hervor, die kurzerhand 908 bislang geltende Verhältnis des Staates zu
den Kirchen en ſollten.

Die ſich überſtürzenden Ereigniſſe brachten ereits Beunruhigung;
ſie wurde durch die ne des Miniſteriums eim weiteres ermehr
Für iele Millionen kam der Unſicherhei des ſtaatlichen eſtehen die
orge die Zukunft des kirchlich⸗religiöſen Lebens inzu

ie Frage über die Trennung von S  taat un vr an und
für ſich iſt durchaus nicht neu. Gerade in jüngerer Zeit iſt von ber⸗
ſchiedenen Seiten ihr Stellung worden Zum eil gaben
die franzöſiſchen Trennungsgeſetze den Anſtoß dazu, aber auch die eigene
Entwicklung in Deutſchland bot Veranlaſſung, die Möglichkeit der Trennung
m den eutſchen Staaten in Erwägung zu ziehen Die Behandlung der
rage be  igte aber Dbra die Fachkreiſe, und Arbeiten darüber be⸗
abſichtigten zunächſt die iſſenſchaftlich⸗theoretiſche Klärung des Gegen⸗
ſtandes. Zugleich galt Es, für den Fall des Eintretens der Trennung die
nötigen Vorkehrungen treffen. WarE die Offentlichkeit genügen vor⸗
ereitet, konnte die tiefeingreifende Maßnahme ohne unnötige Schädigung
der bon ihr betroffenen kirchlichen Geſellſchaften durchge werden. Eile
war für den lbbruch eines m Jahrhunderten gewordenen Zuſtandes nicht
eboten. Darum iſt auch die Rückſicht auf das Wohl von Millionen
Staatsbürger, di durch die Trennung er geſchädigt werden, keineswegs
als der ausſchlaggebende run dafür erkennen. Andere Gründe haben
den Kultusminiſter bewogen, wenige Tage nach urz der en Staats⸗
ordnung das auf Übereinkommen, Verfaſſung und Geſetz beruhende er⸗
hältnis des Staates zu den Religionsgeſellſchaften löſen Mit dem
Vollzug der Trennung Urde begonnen, ohne die verfaſſungsmäßige Zu
ſtimmung der olksvertretungen, ohne die Erklärung des Vo  willen
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vorher eingeholt aben, edigli durch ene diktatoriſche aßrege Der
gewaltſame Eingriff I das beſtehende echt kann deshalb auch nur als
Maßnahme der Machthaber gewerte werden, m deren Händen ſich die
vorläufige Regierung befindet Solange ihr die geſetzmäßig erteilte Zu
ſtimmung des Volkswillens beſteht ſie nicht zu echt

Die lötzlich durch Ma dem ande angeſagte Trennung iſt
chon deshalb tief zu bedauern, weil ie dem Augenblick der großen
Gefahr, dem alles auf inigung der Kräfte nkommt nla
zur Zwietracht das olk wir

edo auch abgeſehen vbon dem höchſt ungünſtigen Zeitpunkt der Ein⸗
führung, iſt die Trennung eLr notwendig noch wünſchenswert
Sie iſt nicht etwa notwendige Folgerung aus der politiſchen Umgeſtaltung
des Landes Bei den bielen gewaltigen Anderungen, die ſich IM Verlaufe
der Zeiten eu  en Landen ollzogen aben, behielt das Verhältnis
wiſchen aa und Ir Stetigkeit und eine gewiſſe Gleichheit der Ent⸗
wicklung bei als der Glaubensſpaltung die gewaltige Störung
auf kirchlichem Gebiet ſich zu politiſchen Anderungen geſellte Urde das
vorher ereits ar ＋

E
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halten und durch die eue ehre noch mehr gefeſtigt. Ebenſowenig wie

rühere politiſche Anderungen erfordert die andlung des monarchiſchen
Staates den republikaniſchen Volksſtaat als Begleiterſcheinung die
Trennung.

Die monarchiſche oder republikaniſche Staatsform und das Verhältnis
des Staates mit der oder andern Verfaſſungsform zu den religiöſen
Bekenntniſſen der Volksgenoſſen ſind verſchiedene Dinge, ohne innere Ab⸗
hängigkeit boneinander Die republikaniſche Verfaſſung läßt eine enge
Verbindung bon a und Ir wie ſie den früheren italieniſchen
Republiken vorhanden war Ebenſo iſt die monarchiſche Staatsform mit
der Trennung bereinbar So iſt den Unter der Krone Englands
ſtehenden Gebieten Auſtralien und Neuſeeland die Trennung durchge

Ob Verbindung wiſchen Ir und a oder Trennung bon beiden
gelten ſoll, iſt keine rage der Staatsform ſondern muß mit Rückſicht
auf die geſchichtlich gewordenen religiöſen U  nde auf Volkswohl und
Volkswillen entſchieden werden In den deutſchen Staaten beſteht bon
verſchwindender Usnahme abgeſehen, Verbindung mit den Religionsgeſell⸗
chaften abei ſind die kirchlichen Geſellſchaften, die mit dem Staate
Verbindung ehen, verſchieden, Wie auch die Art der Verbindung und die
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Gegenſtände. die von der gemeinſamen Beeinfluſſung berührt werden, vber
chieden ſind Der beſtehende Zuſtand bringt ungefähr die religiöſen und
konfeffionellen Verhältniſſe der Bundesſtaaten zUum Ausdruck, wie ſie durch
die Glaubensſpaltung und durch pätere Gebietsveränderungen gebilde
wurden Durch Vereinigung vbon Gebietsteilen mit Bewohnern verſchiedener
Konfeſſion Staaten nit einheitlich geſchloſſener Konfeſſion nicht mehr
viele vorhanden, und auch VN dieſen ſich nfolge von Zuwanderung
eine Minderheit anderer Konfeſſion gebildet. Trotz mancher Hinderniſſe
haben ieſe Minderheiten im aufe des Jahrhunderts die
Gewährung der geordneten Seelſorge für ihr Bekenntnis wenigſtens mn
beſchränktem Umfange erreicht. Und wenn auch die Bereitwilligkeit, der
Minderheit die notwendige Freiheit. der eligionsübung ge  ren,
einigen Staaten äußerſt egrenzt ieb, mußte die Ungeſtörte Weiterentwick—
lung den konfeſſionellen Minderheiten die nötige Bewegungsfreiheit bringen.
Den an das geſchichtlich Gewordene anknüpfenden Werdegang durch den
Ruf des Miniſteriums für Wiſſenſchaft, un und Volksbildung nach
Trennung bon Qaa und 1 ſtören, war ſicherli nicht notwendig.
Durch das beſtehende Verhältnis der Staatsgewalt zu den Kirchen iſt dem
Volkswohl auch m religiöſer Beziehung E  er vorgeſehen, als bon dem MN
ſeinen Wirkungen unberechenbaren Verſuch der Trennung erwarte werden
darf. Ob die Trennung eher imſtande ſein wird, die vorhandenen Schäden
und Rückſtändigkeiten zu beſeitigen, als es vbon der weiteren Entwicklung
des bisherigen Uſtande Tte: werden konnte, iſt jedenfalls mehr
al ungewiß

Die Trennung von und Ir iſt nicht nötig, iſt auch nicht
wünſchenswert. In der religiöſen Gemei  aft, in der 11 nde ſich
da ſittlich⸗religiöſe eben Uund Denken eines Vo  A zuſammengefaßt.
Die I bringt dem 1  1.  E erte, deren Hilfe der nur

eigenem Schaden entbehren kann. Das Wohl des Staates heiſ darum
ege der eligion. Wird die 1* dagegen durch die Trennung
E überlaſſen und entbehr die eligion des Volkes der Förderung durch
die weltliche Gewalt, ſo erwächſt daraus dem Staate kein ge⸗
ringerer Schaden als der 1* Durch die Trennung geht der
N die vermögensrechtliche ilfe, die ſie durch den a empfing, für
gewöhnlich vollſtändig berloren. Alle Vorrechte ihrer früheren bevorzugten
Stellung werden genommen. Sie bleibt einzig auf den überzeugenden
Einfluß ihrer Lehr

＋ angewieſen. Der aa dagegen erlier die Hilfe,
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die ihm aus der anerkannten, mit ihm in der Gffentlichkeit wirkenden Kirche
erw Zwar gereicht die Wirkſamkeit der x auch In den Trennungs⸗
ändern zum großen Utzen des Staates Ihre Stellung iſt jedoch kraft
der Geſetzgebung die einer rivaten Vereinigung, wenn ihr auch gewiſſe
Eigenſchaften einer Körperſcha des öffentlichen Rechtes zuerkannt werden
können. Wird gleichwohl auch dort, Trennung beſteht m manchen
ingen die Mitwirkung der Ir mit den ſtaatlichen ehörden ge  n  L
ſo geſchie das trotz der Trennung Uund legt eugni ＋ ab, daß der
HAi die ttliche der religiöſen, durch die Kirche vermittelten Kräfte
ni entbehren kann. iſt deshalb ollends unverſtändlich, die beſtehende
Verbindung den ulen der ehrza der Volksgenoſſen kurzerhand
zerreißen und den aus ihr hervorgehenden Utzen ohne Grund reisgeben

olen.
Die Ufgaben der ſtaatlichen und der kirchlichen Ordnung ſind zwar

verſchiedene Doch aben eide ehr lele Berührungspunkte. Schon der
Umſtand, daß dieſelben Gläubigen, deren ewiges Seelenheil der orge der
IA anvbertraut iſt, als Bürger dem ſtaatlichen eben teilnehmen und
vbon ihm Förderung der łdi  en lele erfahren, ei die beiden Gewalten
auf Zuſammenwirken hin Weil elde Gewalten nach dem ane der
Vorſehung in mitra ihre Ufgaben erfüllen ollen, wei die katho⸗

Ir grun  ich die Trennung ab Lieber nimmt ſie
Übergriffe und Einſchränkungen hin, die ihr durch die Verbindung mit
dem Staate erwächſen, als daß ſie die Trennung befürwortet.

Auch in den deutſchen Staaten ird die katholiſche W bon zahl⸗
reichen Feſſeln er Sie ſtammen aus Zeiten des Mißtrauens und
der oſſenen Feindſeligkeit der betreffenden Regierungen Katholiken
und katholiſche 1＋ obald die Abneigung wieder der verſöhnlicheren
Stimmung gewichen war, wurde die Verbindung wiſchen beiden Gewalten
aufs neue angeknüpft, obwohl Bruchſtücke aus der Zeit der Entfremdung
und des Nichtberſtehens in Geſetzgebung und Verwaltung eſtehen lieben
Solche Hemmniſſe bereiten der Kirche der rſprießlichen Erfüllung thre
Auftrages große Schwierigkeit. Trotzdem r die IA die Verbindung
mit dem nicht etwa ab Vielmehr nimmt ſie die ihr offengelaſſenen
Möglichkeiten zur Betätigung wahr, um die Kenntnis der göttlichen Offen
barung vermitteln und das Sittengeſe zur Ausführung bringen.
Für ieſe Aufgabe arbeite die 1 immerdar, mag ihr irken durch
die Verbindung mit dem Staate erleichtert oder durch Trennung er  wer ſein

———
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Weil der Staat nicht bloß äußere, ſondern ebenſo weſentlich ſittliche
Macht iſt, gibt 3 keine völlige Trennung von Aund
Religion und ebenſowenig vbon NI. und ir Bei Anerkennung
einer Stiaatskirche unterhält der U nur Beziehungen dieſer und
läßt neben ihr beſtehenden andern Religionsgemeinſchaften ledigli Duldung
zuteil werden Im paritätiſchen AU genießen mehrere Religionsgeſell⸗
chaften gleichartige Anerkennung und Behandlung, während bei der Trennung
die geſetzli feſtgelegte Verbindung mit jeder Religionsgemeinſchaft ab⸗
gebrochen wird edo auch hier äßt ſich die gegenſeitige Beeinfluſſung
vbon religiöſer Überzeugung des Volkes und ſtaatlichem Leben unmögli
ausſchalten In Geſetzgebung und Verwaltung, m Wiſſenſchaft und Unſt,
in jedem Zweige der Volkswirtſchaft kommen ſittlich⸗religiöſe Anſchauungen
zur Geltung. Auf allen Gebieten ſtaatlichen Wirkens omm die religiöſe
und e Überzeugung des Volkes Uum Ausdruck Das aatliche eben
muß ſoll 3 feſt aufgebaut ſein, auf der ſittlichen Überzeugung des
Volkes ruhen. Wohl mag 4. zeitweilig die Überzeugung der großen
ehrhei des Volkes fortge werden. Iſt es nicht N der efinnung
des Volkes verankert, bleibt ihm aber keine Dauer beſchieden. Die
religiöſe Und ſittliche Anſchauung des Volkes erhält V der Religions⸗
gemeinſchaft, V der kirchlichen Zuſammengehörigkeit die feſte Geſtalt Dieſe
in der kirchlichen Gemeinſcha erkennbare Überzeugung beeinflußt trotz der
geſetzlichen Trennung das aatliche und bürgerliche eben. Darum bleibt
auch bei der Trennung bon I2N und Kirche die letztere, zuma wenn
e ſich um die groß  . Millionen von Anhängern 3  ende Volkskirche
handelt, eine bedeutſame Erſcheinung. Das üben auch Trennungsſtaaten
anerkannt und gewähren deshalb der IA als geiſtiger, im Dienſte des
Volkswohls wirkender Macht aatliche So leiſtet VN Belgien trotz
der Trennung der aα Aufwendungen für ir wecke, Und in den
Niederlanden, gleichfalls Trennung von 1 und —Q beſteht, weiſt
der a den konfeſſionellen Privatſchulen, die einen eil der Erziehungs⸗
und Schullaſten tragen, entſprechende Beihilfen Ahnlich geſchie ——8
in England

Bleibt nun trotz der Trennung eine gewiſſe gegenſeitige Beeinfluſſung
bon a Und Ir beſtehen, ſo erlier doch die L. die keine
Machtmittel wie der aa beſitzt, eine ertvolle Unter  ung Die
Trennung i ſt darum für ſie nulr Unter der Bedingung ET⸗

räglich, daß ihre reihei ſichergeſtellt bleibt. Die W



auf ſelbſt geſtellt, mM Lehre und erfaſſung, UNWil Geſetzgebung und
Verwaltung frei ſein Namentlich muß es den Katholiken freiſtehen, eigene
Schulen errichten, Um der Jugend Erziehung und Unterricht auf Grund
ihrer Glaubenslehre zu bermitteln Dieſes Recht beanſprucht die Kirche
a Recht fordern die katholiſchen Eltern, die thren Kindern ene

katholiſche Erziehung gewährleiſten wollen
Solange ad und Ix gemeinſam arbeiten, wird i der konfeſſionellen

Ule die religiöſe Erziehung eſichert Soll mit der Verbindung bon
a und *die konfeſſionelle Ule ſchwinden, ſo muß die Kirche
wie ihrer übrigen Betätigung ſo der Errichtung und Leitung on
Unterrichtsanſtalten frei ſein.

Trennung bon a Und 1 ohne Freiheit der V Are keine
Freiheit des Glaubens, are ang zum Unglauben.

oſe Laurentius

—
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